
Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer 

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeinde Ordnung (HGO) 
in der Fassung vom 01. April 1993 (GVB1. 1992 I S. 534),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 1999 (GVB1. I 
2000 S. 2) und der §§ 1,2 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Abgaben (Hess. KAG) vom 17. März 1970 (GVB1.I S. 225), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1998 (GVB1. I S. 562) 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt .Bad König in der 
Sitzung vom 21.09.2000 folgende

Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer 

Zweitwohnungssteuer

beschlossen:
Artikel I

§ 4 wird gestrichen und durch folgende Neufassung ersetzt:

§ 4 
Steuermaßstab

(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Mietwert der Wohnung.

(2) Als Mietwert gilt die Jahresrohmiete. Die Vorschriften des 
§ 79 des Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.09.1974 (BGBl. I S. 2370 ff.) in der z.Z. gültigen 
Fassung finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
Jahresrohmieten, die gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung 
des Bewertungsgesetzes vom 13.08.1965 (BGBl. I S. 851) vom 
Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964 
festgestellt wurden, jeweils für das Erhebungsjahr auf den 
September des Vorjahres hochgerechnet werden.

Die Hochrechnung erfolgt bis Januar 1995 entsprechend der 
Steigerung der Wohnungsmieten (Bruttomiete) nah dem Preisindex 
der Lebenshaltung aller privaten Haushalte im früheren 
Bundesgebiet, der monatlich vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlicht wird. Ab Januar 1995 erfolgt die Hochrechnung 
entsprechend der Steigerung der Wohnungsmieten 
(Nettokaltmiete) nach dem Preisindex der Lebenshaltung aller 
privaten Haushalte im gesamten Bundesgebiet, der vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird.



(3) Bei Gebäuden, für die vom Finanzamt Jahresrohmdeten für 
einzelne Wohneinheiten nicht festgesetzt wurden, gilt als 
Jahresrohmiete die tatsächlich gezahlte Miete gemäß- § 79 Abs. 
1 Bewertungsgesetzes.

(4) Wurde eine Jahresrohmiete vom Finanzamt nicht festgestellt 
(Absatz 2) und ist die tatsächliche Miete nach Absatz 3 nicht 
zu ermitteln, so wird ein Jahresrohmietwert wie folgt 
errechnet:
Von mehreren vergleichbaren ZweitWohnungen wird aus den vom 
Finanzamt festgestellten Jahresrohmieten ein mittlerer 
Jahresrohmietwert errechnet. Der so errechnete Jahresroh
mietwert wird auf volle 100 DM abgerundet, im übrigen findet 
Absatz 2 entsprechende Anwendung.

(5) Ist eine Mietwertfestsetzung nach vorstehenden Absätzen 
nicht möglich, gilt als Mietwert die übliche Miete im Sinne 
des § 79 Abs. 2 Bewertungsgesetz.

(6) Ist auch die übliche Miete nicht zu ermitteln, so treten
an deren Stelle 6 v.H. des gemeinen Wertes der Wohnung. Die 
Vorschriften des § 9 des Bewertungsgesetzes finden
entsprechende Anwendung.

Artikel II

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2000 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt § 4 der Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Fassung vom 01.10.1992 außer Kraft.

Bad König, den 06.10.2000

Der Magistrat der 
Stadt Bad König 
Weyrich, Bürgermeister




